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Das war 1900. Wie weit sich heute, nach kaum zehn
Jahren, die Richtigkeit des Ausspruches bew#hrt hat, und
insbesondere ob wir heute noch berechtigt sind, uns hin-
sichtlich des schidigenden Einflusses der Politiker auf die
Verwaltung unserer Bundesbahnen fiir besser zu halten als
andere Lander, dariiber mag jeder Unbefangene urteilen.

Tatsache ist, dass unser grosses schweiz. Transportunter-
nehmen gerade von dieser Seiteher schwer krankist—sokrank,
dass die leitenden Behorden nachgerade erkennen miissen,
wie zu derartigen Experimenten nicht der kleinste Raum
mehr vorhanden ist. Mag man den politischen Riicksichten,
den lokalen Wiinschen einzelner Landesteile oder dem
Driangen der Parteien bei Bestellung des Verwaltungsrates
und der Kreiseisenbahnrite soweit unbedingt notig Rech-
nung tragen — bei Besetzung der Exekutivorgane missen sie
ausgeschaltet sein. Hier darf einzig wund allein die Be-
Jfahigung des Mannes fiir den Posten in Betracht kommen.
Dass aber fiir die Besetzung des Baudepartements in der
Kreisdirektion nur ein vollwertiger, wissenschaftlich ge-
bildeter und in den Geschaften des Ressorts erfahrener
Ingenienr in Frage kommen darf, wird wohl jeder einsich-
tige Politiker, auch wenn er nicht Fachmann ist, zugeben.
In noch héherem Masse als fiir die andern Kreise gilt das
fir den Kreis V, wo der Baudirektor berufen sein wird,
die schwierigen Probleme der Elektrifizierung der Bahn,
des Umbaues der Montecenere-Linie u. a. m. zu bearbeiten,
wo er an die Spitze des Ingenieurkorps der Gotthardbahn

zu treten hat, das seine Vorginger, die angesehenen Inge- |

nieure ¥ Dietler und Schraf! herangebildet und bisher ge-
fithrt haben.

Die Vorarbeiten fiir die eidg. Grundbuchvermessung.
Nach einem im Ziircher Ingenieur- und Architekten-Verein
gehaltenen Vortrag von Professor F. Baeschlin in Ziirich.

(Fortsetzung statt Schluss.)

In der Folge sah sich das Justizdepartement veranlasst, eine
weitere Spezialkommission einzusetzen, die sich ‘{iber die leitenden
Gesichtspunkte fiir die Grundstiickvermessungen zum Zwecke der
Einfiihrung des Grundbuches auszusprechen hatte.

Die Kommission wurde wie folgt zusammengesetzt:

Vorsitzender: Herr Bundesrat Brenner. Mitglieder: W.Burck
hardt, Professor und Abteilungschef, Bern; Dr. J. Coaz, eidgendssi-
scher Oberforstinspektor in Bern; M. Ehrensberger, Prisident des
Vereins schweizerischer Konkordats-Geometer, St. Gallen; D. Fehr,
Chef der Stadtvermessung, Ziirich; L. Held, Direktor der schwei-
zerischen Landestopographie, Bern; Professor Eugen Huber, Bern;
E. Rothlisberger, Kantonsgeometer, Bern; C. Schuler, Kultur-
Ingenieur, St. Gallen; /M. Stohler, Kantonsgeometer, Basel; /. Thal-
mann, Kantonsgeometer, Neuenburg. Mit beratender Stimme wohnt
den Verhandlungen bei Herr Ingenieur KA. Leutenegger. Als Pro-
tokollfithrer amtet Herr Dr. Guhl.

Die Verhandlungen dieser Spezial-Kommission erfolgten an
Hand eines Programmes, das unter der Mitwirkung von Herrn
Direktor L. Held aufgestellt worden war.

Der I. Teil dieses Programms lautet:

1. Beteiligung des Bundes an den Kosten der Vermessungen.

a) Die Triangulation 1V. Ordnung. Die Kommission ist darin
einig, dass nicht der Bund die Triangulation IV. Ordnung austfiihre,
sondern die Kantone unter seiner Aufsicht und dass die Kosten
zwischen Bund und Kantonen geteilt werden. Der Bund wiirde
einen fixen, noch niher zu bestimmenden Preis pro Punkt zahlen.
Dagegen wiirden die Kosten fiir Servitutsvertriige, Herstellung der
Sichten und Ueberwachung der Punkte den Kantonen verbleiben.

b) Die Vorarbeiten fiir die Katastervermessung (Kosten der
ausfithrenden und kontrollierenden Organe, Materialanschaffungen
usw.). Nach der Auffassung der Kommission haben die Kantone
die Vorarbeiten fiir die Katastervermessung zu besorgen und diese
bezw. die Gemeinden oder die Grundeigentiimer haben die hieraus
erwachsenden Kosten zu tragen. Fiir die Giiterzusammenlegungen
kimen die besonderen gesetzlichen Subventionsvorschriften
weiterhin in Betracht.

¢) Die instruktionsgemdésse Grundstiicksvermessung. Ueber
die Kostentragung fiir die Grundstiicksvermessung vermag die Kom-
mission keine Beschliisse zu fassen, die Frage ist noch zu wenig
abgekldrt. Es wird beschlossen, eine Subkommission mit der
Priifung der einschlidgigen Fragen zu beauftragen.

d) Die besonderen Vermessungsarbeiten, die iliber die An-
forderungen der Instruktion hinausgehen. Durch die Diskussion
zu Punkt ¢ des Programmes ist die Frage als erledigt zu betrachten.
Die Kommission hat die Auffassung, dass diese besonderen Vermes-
sungsarbeiten im Bundesbeschluss'umschrieben werden sollen, dann
aber bei der Berechnung der Subvention in Wegfall kommen sollen.

¢) Die Nachfiihrung der Katastervermessung. Die Kom-
mission ist der Ansicht, dass der Bund sich angemessen an den
Kosten der Nachfithrung fiir die Vermessungen beteilige. Diese
Beteilisung, wenn auch nicht durch das Z. G. B. vorgeschrieben,
ergebe sich aus den Interessen des Bundes. Hingegen sind die
Meinungen dariiber nicht abgeschlossen, in welchem Masse die
Bundesbeteiligung stattfinden solle. Es wird daher auch zu dieser
Frage eine Subkommission bestellt werden; welche zu priifen haben
wird, wie weit der Bund eine solche freiwillige Leistung zu iiber-
nehmen habe und ob eine Differenzierung nach den einzelnen
Kantonen eintreten konne, je nachdem dieselben frither vermessen
worden oder erst noch zu vermessen seien.

Es war nidmlich in der Kommission die Frage aufgeworfen
worden, ob es nicht angehe, denjenigen Kantonen, die ihre Ver-
messungen ganz oder grdsstenteils abgeschlossen haben, nicht eine
hohere Subventionierung der Nachfiihrungen zu bewilligen, als
Aequivalent fiir die ihnen entgangene eidgendssische Subvention fiir
die Neuvermessungen.

/. Instruktion fir die Vermessungen.

a) Fiir die Triangulation 1V. Ordnung. Die Kommission ist
der Ansicht, dass fiir eine Instruktion der Triangulation IV. Ord-
nung die Grundsitze der Instruktlon fiir die Triangulation IV. Ord-
nung im eidgendssischen Forstgebiet und der Konkordatsinstruktion
anzunehmen seien, immerhin mit dem Bemerken, dass die Genauig-
keit fiir die Triangulation IV. Ordnung angemessen erhoht und die
Ausgleichung nach der Methode der kleinsten Quadrate vorge-
schricben werden sollte.

b) Fiir die Vorarbeiten der Kataster-Vermessung. Hieriiber
verficht die Kommission folgende Ansicht: Es sollen in der be-
ziiglichen Instruktion keine Bestimmungen {iber die Giiterzusammen-
legung und iiber die Grenzbereinigung, soweit letztere eine Ver-
dnderung der Eigentumsverhiltnisse zur Folge hitten, aufgenommen
werden. Die Vermarkung dagegen soll in der Instruktion in der
Weise Beriicksichtigung finden, dass allgemein eine Vermarkung
vorgeschrieben werde, die entweder vor oder wihrend der Ver-
messung durchgefiihrt werden soll. Ferner sollen die verschiedenen
Verhiltnisse durch verschiedene Arten der Vermarkung beriick-
sichtigt werden.

In der Frage der Feststellung der Servituten wurden zwei
Ansichten gedussert.. Nach der einen sollten die Servituten von
der Aufnahme in die Pline ausgeschlossen sein, nach der andern,
von der Mehrheit vertretenen, sollten die Servituten in den Plidnen
angegeben werden. Die Art und Weise der Einzeichnung wire in
der Instruktion zu ordnen.

¢) Fiir die Grundstiickvermessung von Stidten, Kulturland,
Wélder und Weiden, Hochgebirgen, Boden von geringem Wert usw.
In dieser Frage fasste die Kommission einen sehr wichtigen Vor-
entscheid.

Mit acht gegen zwei Stimmen wurde beschlossen, den Mess-
tisch fiir die Vermessung von Grenzlinien und Hochbauten ohne
Unterschied der Kulturart nicht zuzulassen.

Sodann erkldrt sich die Kommission damit einverstanden,
dass Forstinstruktion und Konkordatsinstruktion mit einander ver-
einigt werden, und insbesondere die Vorschriften des Konkordates
beziiglich ~ der Masstibe fiir Katasterpline zur Anwendung
kommen sollen.

d) Fiir die Hoéhenaufnahmen und die Darstellung der
Bodenkonfiguration. Die Kommission postuliert, dass in der In-
struktion die i Minimalforderung betreffend die Hohenzahlen auf-
gestellt werde. Beziiglich der Horizontalkurven besteht die Ansicht,
dass dieselben erst bei einem Masstab 1:2000 bezw. 1:4000 zur
Einzeichnung gelangen sollen,
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¢) Fiir die Nachfiihrung der Katastervermessung. Da die
Meinungen beziiglich des Systems der Nachfithrung geteilt sind,
wird hieriiber eine Subkommission eingesetzt. Hingegen ist die
Kommission einig mit dem Grundsatz, dass die Genauigkeit der
Nachfiihrung ebenso gross sein miisse, wie die fiir die Neuaufnahme
vorgeschriebene.

Ill. Organisation des schweizerischen Vermessungswesens.

a) Welche Funktionen sind einer eidgendssischen Zentral-
stelle zuzuweisen?

Die Kommission spricht sich fiir Schaffung einer eidgenossi-
schen Zentralstelle aus; deren Funktionen sollen in einer Ver-
ordnung niher umschrieben werden. Unter diesen Funktionen ware
in erster Linie ins Auge zu fassen: Die Kontrolle iiber die kanto-
nalen Arbeiten durch Priifung der Vermessungsvertrige bei Akkord
und Priifung der Reglemente bei Regie, die endgiiltige Priifung der
kantonalen Vermessungen und die Vorbereitung der finanziellen
Auseinandersetzung zwischen Bund und Kantonen.

Ferner solle gepriift werden, ob das Zentralamt an Stelle
der kantonalen Organe die Vermessungen selbst vornehmen konnte
unter Vorbehalt der Zustimmung und der Kostenbeteiligung der
Kantone.

b) Weiche Anforderungen sind an die kantonalen Ver-
messungs-Aufsichtsbehorden zu stellen und welche Funktionen
haben sie auszuiiben? Antwort der Kommission: Sie sollen in der
Hauptsache in der direkten Ueberwachung der Vermessung, in der
Verifikation, in der Nachfithrung, in der Aufsicht iiber die Ver-
markung und in der Vermittlung des Verkehrs mit dem Zentralamt
bestehen.

¢) Sind fiir die Organe der Gemeinden eidgendssische Vor-
schriften aufzustellen 2 Die Kommission hilt dies fiir iiberfliissig
indem die Kantone dariiber zu bestimmen hitten.

d) Welche Anforderungen sind fiir die Ausiibung des
Berufes der Katastergeometer zu stellen? Die Kommission spricht
sich einstimmig dahin aus, dass die Schaffung eines einheitlichen
eidg. Patentes mit héheren Anforderungen als das Konkordatspatent
anzustreben sei.

e) In welcher Weise ist die Durchfiihrung der Triangulation
1V. Ordnung zu organisieren? Die Kommission hat schon frither
festgestellt, dass die Ausfiihrung der Triangulation IV. Ordnung
unter Vorbehalt der eidgendssischen Instruktion durch die Kantone
zu geschehen habe.

Obwohl in das Gebiet der Instruktion fallend, 4ussert sich
die Kommission einstimmig dahin, dass die Triangulation IV. Ord-
nung iiber grossere Gebiete im Zusammenhang zu machen sei und
dass es ginzlich verfehlt wire, dieselbe einfach als einen Teil der
Stiickvermessung zu behandeln, wie dies Professor Stammbach in
der technischen Kommission postuliert hatte. Der Referent der
Kommission, Herr Direktor Held, bezeichnet es nach den Erfahrungen
der eidgendssischen Landestopographie fiir absolut notwendig, dass
die eidgenossische Zentralstelle die Zulassung der Geometer und
der Instrumente fiir die Triangulation 1V. Ordnung zu bestimmen habe.

f) Was ist fiir die Heranbildung eines geniigend zahlreichen
Personals an Katastergeometern zu tun? Die Kommission spricht
sich zu dieser Frage dahin aus, dass fiir die Zulassung zur
Geometerpatentspriifung die Maturitiit zu verlangen sei. Weiter soll
das Patent nur an Schweizerbiirger erteilt werden.

Die Kommission sprach sich also nicht eigentlich zu der
gestellten Frage aus.

Auf Antrag von Kantonsgeometer Thalmann kommt die Kom-
mission auf ihren prinzipiellen Beschluss, wonach der Messtisch
von der Bestimmung der Grenzpunkte und -Gebdude ausgeschlossen
sein soll, zuriick und ldsst sich dazu bestimmen, dass das Mess-
tischverfahren fiir eine gewisse Uebergangszeit noch zugelassen
werden solle, dass aber die nihere Umschreibung und die Kautelen
fiir diese Zulassung noch von der Subkommission zu priifen seien.

Entsprechend dem Verlauf der Verhandlungen werden folgende
Subkommissionen unter dem Vorsitz von Herrn Direktor Held in
Aussicht genommen:

1. Subkommission fiir die Kostentragung: Rothlisberger und Fehr;

2. Subkommission fiir die Vermarkungsinstruktion: Schuler und
Ehrensberger;

3. Subkommission fiir Stadtvermessungen: Fehr und Stohler;

4. Subkommission fiir die Vermessungen im Kulturland und im
Gebirge: Rothlisberger, Mermoud, Schuler und Ehrensberger;

5. Fiir die Nachfithrung: Fehr, Réthlisberger und Stohler;

6. Fiir die Durchfiihrung der Triangulation IV. Ordnung: Held
und Roéthlisberger;

7. Fiir Organisationsfragen: Rothlisberger, Thalmann, Ehrensberger,
Huber, eventuell Burkhardt.
Damit waren die Beratungen abgeschlossen.
Von den Beschliissen der Subkommissionen ist mir nichts

ndheres bekannt. (Schluss folgt.)

Miscellanea.

Ueber die neuere Entwicklung des kunstgewerblichen
Gedankens sprach dieser Tage Hermann Muthesius im Verein fiir
Kunstpflege in Offenbach. Anfinglich, so fiihrte laut Frkf. Ztg. der
Redner aus, sollten durch Uebertragung der &ussern Formen der
alten Kunst die neuen Handwerkserzeugnisse auf die Stufe der
alten gehoben werden. Dieser Versuch musste unbefriedigt lassen,
weil hier zeitlich abliegende, daher in gewissen Sinne fremde Formen
auf neue Gegenstinde iibertragen wurden, die im iibrigen ihre
Existenz aus andern Bedingungen ableiteten. Indessen muss fest-
gestellt werden, dass in rein technischer Beziehung durch die kunst-
gewerblichen Bestrebungen der letzten vier Jahrzehnte des 19. Jahr-
hunderts sehr viel geleistet worden ist, indem die verloren gegangenen
alten Arbeitsweisen (z. B. im farbigen Glas, in Schmiedehandwerk,
in der Holzschnitzerei, der Ledertechnik usw.) wieder zu neuem
Leben erweckt wurden. Das Unzureichende der Stilrepetition dus-
serte sich schliesslich in einem allgemeinen grossen Missbehagen,
das im Jahre 1895 in Deutschland zu einer wahren Revolution im
Kunstgewerbe fiihrte. Das Losungswort wurde jetzt ,neue Formen*
an Stelle der historischen. Heute miissen wir uns sagen, dass
dieser Schrei nach neuen Formen nur einen Uebergang ins andere
Extrem bedeutete. Die weitere Entwicklung machte es sich unter
der Fithrung von Kiinstlern ersten Ranges zur Aufgabe, nicht allein
die handwerklichen Erzeugnisse zu veredeln, sondern auch den
Innenraum als Kunstwerk zu gestalten. Von da an war die Entwick-
lung eine rein architektonische und verkniipfte sich bald mit einem
neuen Aufschwung in der Architektur selbst, den wir heute als
Mitlebende beobachten. Eine nicht minder wichtige Wandlung
machte der kunstgewerbliche Gedanke in volkswirtschaftlicher Be-
ziehung durch. Nach der neuern Auffassung ist es die Aufgabe
des Kunstgewerbes, ebensowohl den Einzelgegenstand wie die
Massenproduktion zu veredeln, jedoch ist die Arbeit nach jeder
dieser Richtungen hin eine andere, indem die Bedingungen und
Methoden der Produktion in beiden Fillen grundverschieden sind.
Es folgt, dass auch die Z#ussere Form des Massenartikels eine
andere sein muss als die des handerzeugten Einzelgegenstandes.
Gerade hier liegen die Irrtiimer der sogenannten Kunstindustrie der
letzten Vergangenheit. Und bei der Grosse des Gebietes, um das
es sich hier handelt, stehen dem Kunstgewerbe heute die wichtigsten
Aufgaben bevor; Aufgaben, die ebenso bedeutend in volkswirtschaft-
licher und handelspolitischer wie in kiinstlerischer Beziehung sind.

Schweiz. Verband fiir die Materialpriifungen der Technik.
Die Sitzung vom 16. Dezember 1909 war von 40 Interessenten
besucht; nach dem Referate iiber Brucherscheinungen im Eisen und
ihre Ursachen und der Diskussion, in welcher interessante Mit-
teilungen iiber Erfahrungen an Lokomotivkropfachsen gemacht wurden,
kamen zwei Antrige zur Behandlung: der erste iiber Bearbeitungs-
fihigkeit der in der Kleinmechanik benutzten Metalle; der zweite
{iber Abniitzungsproben mit Schienenmaterial. Zum Schlusse wurde
iiber Versuche iiber den Einfluss schroffer Temperaturwechsel auf
weiches Flusseisen referiert.

Die nichste Sitzung findet am Donnerstag den 3. Februar
um 3 Uhr in der eidgendssischen Materialpriifungsanstalt statt; sie
soll Fragen des Eisenbeton gewidmet werden. Im einleitenden
Referat wird die Wirkung der Armierung in den auf Druck bean-
spruchten Bauteilen behandelt. Antrige iiber weitere Fragen werden
von Professor Schiile gerne entgegengenommen.

Nicht nur die Mitglieder des Verbandes, sondern andere
Interessenten, insbesondere Mitglieder des Schweizerischen Ingenieur-
und Architekten-Vereins sind zu dieser Sitzung eingeladen. — Von
21/, bis 3 Uhr wird sich Gelegenheit bieten, die neue Amslersche
500 ¢ Presse fiir Siulenversuche in Augenschein zu nehmen,.




	Die Vorarbeiten für die eidg. Grundbuchvermessung

